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Überblick zur Energiepreispauschale (EPP) 

Alle Erwerbstätigen erhalten für 2022 einmalig eine Energie-
preispauschale von 300 Euro, die über die Lohn- oder Einkom-
mensteuer ausgezahlt wird. 

Im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 2022 erhalten alle Er-
werbstätigen vom Staat einmalig eine Energiepreispauschale (EPP) 
von 300 Euro. Der Betrag ist allerdings steuerpflichtig, sodass der 
volle Betrag im Endeffekt nur Steuerzahlern zur Verfügung steht, 
deren Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen oder die 
ausschließlich Minijobber sind. 

Gutverdiener, die neben der Einkommensteuer auch den Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer zahlen müssen, erhalten nach Ab-
zug von Steuern nur rund die Hälfte des Betrags. Immerhin fallen 
in der Sozialversicherung auch bei einer Auszahlung durch den Ar-
beitgeber keine Beiträge an, weil es sich nicht um Arbeitsentgelt 
handelt. Außerdem ist die EPP bei Sozialleistungen, die von der 

Höhe des Einkommens abhän-
gig sind, nicht als Einkommen 
zu berücksichtigen. 

Nach dem Gesetz entsteht 
der Anspruch auf die EPP am 
1. September 2022. Die größ-
te Gruppe der Anspruchsbe-
rechtigten wird dann über ei-
ne Auszahlung durch den Ar-

beitgeber oder durch die Kürzung der Einkommensteuer-
Vorauszahlungen zeitnah entlastet, ohne selbst etwas tun zu müs-
sen. Alle anderen berechtigten Steuerzahler, beispielsweise Ar-
beitnehmer, für die am 1. September 2022 kein Arbeitsverhältnis 
besteht, erhalten die EPP im Rahmen der Einkommensteuerveran-
lagung für 2022 vom Finanzamt, wenn sie im kommenden Jahr ei-
ne Einkommensteuererklärung für 2022 abgeben. 

Zur Umsetzung der EPP ist das Einkommensteuergesetz gleich um 
11 neue Paragraphen aufgestockt worden, die regeln, wer die Pau-
schale erhält, wie die Pauschale den Anspruchsberechtigten aus-
gezahlt werden soll und wie Missbrauch verhindert werden soll. In 
weiteren Beiträgen lesen Sie, was die Regelungen für Arbeitgeber, 
für deren Arbeitnehmer sowie für Selbstständige und Unternehmer 
bedeuten.  

 

Auszahlung der EPP durch den Arbeitgeber 

Den meisten Arbeitnehmern soll die EPP durch den Arbeitgeber 
ausgezahlt werden, was aber durch Spezialfälle und Detailre-
gelungen nicht immer ganz einfach ist. 

In der Regel soll der Arbeitgeber die EPP mit der Lohnabrechnung 
für September an alle Arbeitnehmer auszahlen, die bei ihm am 
1. September 2022 in einem ersten Arbeitsverhältnis tätig sind. 
Von dieser Auszahlungspflicht ausgenommen sind nur Arbeitgeber, 
die entweder keine Lohnsteueranmeldung abgeben (z.B. weil sie 
nur Minijobber beschäftigen) oder die nur jährlich eine Lohnsteu-
eranmeldung abgeben. Im zweiten Fall kann der Arbeitgeber die 
Auszahlung vornehmen, muss es aber nicht. 

Welchen Arbeitnehmern der Arbeitgeber die EPP auszuzahlen hat, 
richtet sich nach folgenden Regeln: 

EPP: Wer ist anspruchsberechtigt? 

Anspruch auf die EPP haben alle Perso-
nen, die während des Jahres 2022 zumin-
dest zeitweise im Inland wohnen oder sich 
gewöhnlich dort aufhalten und damit der 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht 
unterliegen und in diesem Jahr mindes-
tens aus einer der folgenden Einkunftsar-
ten Einkünfte beziehen: 

 Einkünfte als Arbeitnehmer aus einer 
aktiven Beschäftigung 

 Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb 

 Land-/Forstwirtschaftlicher Betrieb 

 Freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Arbeit 

Für den Anspruch auf die EPP muss die 
qualifizierende Tätigkeit weder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt noch für eine Min-
destdauer oder mit einem Mindestertrag 
ausgeübt werden. Zu den anspruchsbe-
rechtigten Arbeitnehmern zählen: 

 Arbeiter, Angestellte, Auszubildende, 
Beamte, Richter, Soldaten 

 Geschäftsführer/Vorstände mit Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit 

 kurzfristig und geringfügig Beschäftigte 
(„Minijobber“) sowie Aushilfskräfte in 
der Land- und Forstwirtschaft, unab-
hängig von der Art des Lohnsteuerab-
zugs (pauschale Lohnsteuer oder indi-
viduelle Lohnsteuer) 

 Arbeitnehmer in der passiven Phase 
der Altersteilzeit 

 Personen, die ein Wertguthaben bei 
der DRV Bund entsparen 

 Freiwilligendienstleistende (Bufdi, FSJ, 
FÖJ, IJFD) 

 im Inland unbeschränkt steuerpflichti-
ge Grenzpendler und Grenzgänger 

 Personen, die ausschließlich steuer-
freien Arbeitslohn beziehen (z. B. eh-
renamtliche Übungsleiter/Betreuer) 

 Werkstudenten und Studenten in ei-
nem entgeltlichen Praktikum 

 Menschen mit Behinderungen, die in 
einer Behindertenwerkstatt tätig sind 

 Arbeitnehmer mit einem aktiven Ar-
beitsverhältnis, die dem Progressions-
vorbehalt unterliegende Lohnersatz-
leistungen beziehen (Krankengeld, 
Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzar-
beiter-, Saisonkurzarbeiter-, Transfer-
kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Ver-
dienstausfallentschädigung nach dem 
Infektionsschutzgesetz etc.) 

 Arbeitnehmer, die steuerfreie oder 
steuerpflichtige Zuschüsse des Arbeit-
gebers erhalten (z. B. zum Mutter-
schaftsgeld) 
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 Stichtag: Die Voraussetzungen für eine Auszahlung durch den 
Arbeitgeber müssen am Stichtag 1. September 2022 erfüllt 
sein. Endet das aktive Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag oder 
beginnt auch nur einen Tag später, dann ist der Arbeitgeber 
nicht für die Auszahlung der EPP verantwortlich und auch nicht 
dazu berechtigt. Doppelzahlungen in den Fällen eines Arbeitge-
berwechsels kann es somit nicht geben. Sofern bei keinem an-
deren Arbeitgeber am Stichtag ein Arbeitsverhältnis besteht, 
der dann für die Auszahlung verantwortlich wäre, können Ar-
beitnehmer die EPP im kommenden Jahr über die Abgabe einer 
Steuererklärung für 2022 erhalten. 

 Erstes Arbeitsverhältnis: Anspruch auf die EPP besteht nur im 
Rahmen des ersten auf Dauer angelegten Arbeitsverhältnisses. 
Die Auszahlung durch den Arbeitgeber setzt deshalb voraus, 
dass der Arbeitnehmer in die Steuerklassen I bis V fällt oder als 
Minijobber dem Arbeitgeber schriftlich bestätigt, dass es sich 
um das erste Dienstverhältnis handelt. Keine EPP vom Arbeitge-
ber erhalten damit Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI, Mi-
nijobber mit einem weiteren Arbeitsverhältnis, kurzfristig Be-
schäftigte sowie Aushilfs-
kräfte in der Land- und 
Forstwirtschaft. Kurzfristig 
Beschäftigte und Aushilfs-
kräfte können die EPP aber 
im kommenden Jahr über 
die Abgabe einer Steuerer-
klärung für 2022 erhalten. 

 Lohnzahlung: Eine Lohn-
zahlung durch den Arbeitgeber ist weder Voraussetzung für den 
Anspruch auf die EPP noch reicht sie für den Anspruch auf die 
EPP aus. Der Arbeitgeber muss die EPP daher auch den Arbeit-
nehmern auszahlen, die noch in einem aktiven Beschäftigungs-
verhältnis stehen, aber vorübergehend keine Lohnzahlung er-
halten, beispielsweise weil sie vorübergehend freigestellt sind 
oder Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld erhalten. 
Den Bezug von Elterngeld muss der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber jedoch nachweisen, um für die Auszahlung der EPP durch 
den Arbeitgeber in Frage zu kommen. Umgekehrt haben Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits beendet ist, die aber 
noch Arbeitslohn (z.B. Vorruhestandsgeld oder Übergangsgeld 
für ein ehemaliges Vorstandsmitglied) oder eine lohnsteuer-
pflichtige Betriebsrente erhalten, keinen Anspruch auf die 
Auszahlung der EPP durch den ehemaligen Arbeitgeber. 

 Inlandsbezug: Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer haben 
keinen Anspruch auf die EPP. Die Auszahlung der EPP durch den 
Arbeitgeber setzt deshalb voraus, dass der Arbeitnehmer seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. 
Wenn der Arbeitnehmer 2022 vom oder ins Ausland umgezogen 
ist, kommt es auf den Zeitpunkt des Umzugs an. Für Arbeit-
nehmer, die noch vor dem 1. September 2022 ins Ausland 
umgezogen sind (Wechsel von der unbeschränkten zur be-
schränkten Steuerpflicht), soll der Arbeitgeber trotzdem die 
EPP auszahlen, wenn das Arbeitsverhältnis am Stichtag weiter 
besteht. Arbeitnehmer, die erst nach dem 1. September 2022 
nach Deutschland umgezogen sind (Wechsel von der beschränk-
ten zur unbeschränkten Steuerpflicht), erhalten die EPP dage-
gen nicht vom Arbeitgeber. Solche Arbeitnehmer können die 
EPP nur über die Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2022 erhalten. 

EPP: Wer hat keinen Anspruch? 

Weil die EPP nach der Gesetzesbegrün-
dung in erster Linie die kurzfristig enorm 
gestiegenen Wegekosten der Erwerbstäti-
gen ausgleichen soll, haben Personen, die 
im gesamten Jahr 2022 keiner Erwerbstä-
tigkeit nachgehen, keinen Anspruch auf 
die EPP. Dazu zählen Personen, die aus-
schließlich Überschusseinkünfte erzielen 
oder Empfänger von Versorgungsbezügen  
oder Renten sind. Das sind insbesondere: 

 Reine Vermieter mit Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 

 Bezieher von Kapitalerträgen (z.B. Ge-
sellschafter einer GmbH, die nur Ge-
winnausschüttungen erhalten, aber 
nicht als Geschäftsführer tätig sind) 

 Rentner oder Beamtenpensionäre 

 Andere Bezieher von ausschließlich 
sonstigen Einkünften (z.B. Landtags-, 
Bundestags- oder EU-Abgeordnete) 

 Studenten ohne Erwerbstätigkeit 

 Empfänger von Arbeitslosengeld I (es 
besteht kein Arbeitsverhältnis) 

 Empfänger von anderen Sozialleistun-
gen (z.B. Arbeitslosengeld II/Hartz IV) 

 Grenzpendler, die hier arbeiten, aber 
keinen Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland haben und damit 
nur beschränkt steuerpflichtig sind 

Wichtig ist, dass Einkünfte aus dieser Lis-
te kein Ausschlusskriterium sind, sondern 
dass lediglich die Anspruchsvoraussetzung 
bei ausschließlich diesen Einkünften nicht 
erfüllt ist. Bereits eine minimale Erwerbs-
tätigkeit als Unternehmer oder Arbeit-
nehmer zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr 
2022 begründet den Anspruch auf die EPP. 

 

EPP: Was gilt für Grenzpendler? 

Personen, die in Deutschland leben und 
bei einem Arbeitgeber im Ausland be-
schäftigt sind (Grenzpendler und Grenz-
gänger), erhalten ebenfalls die EPP. Die 
EPP wird in diesen Fällen jedoch nicht 
über den Arbeitgeber ausgezahlt, sondern 
nur nach Abgabe einer Steuererklärung 
für das Jahr 2022 durch das zuständige 
Finanzamt. Der Anspruch auf die EPP be-
steht unabhängig davon, ob Deutschland 
auch das Besteuerungsrecht an den quali-
fizierenden Einkünften zusteht. Arbeit-
nehmer ohne Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt im Inland, insbesondere 
beschränkt einkommensteuerpflichtige 
Arbeitnehmer, die in Deutschland nur ar-
beiten, sind dagegen nicht anspruchsbe-
rechtigt. Das gilt auch, wenn diese auf 
Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig 
behandelt werden. 
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Wenn alle Voraussetzungen für die Auszahlung der EPP durch den 
Arbeitgeber erfüllt sind, soll der Arbeitgeber die EPP im Septem-
ber 2022 auszahlen. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Lohnab-
rechnungsmonat im September 2022 abgerechnet wird. Erfolgt die 
Lohnabrechnung betriebsbedingt erst im Folgemonat und wird im 
September 2022 daher erst der August 2022 abgerechnet, soll die 
Auszahlung trotzdem im September erfolgen. Arbeitgeber, die ihre 
Lohnsteueranmeldung nur vierteljährlich abgeben, können die EPP 
abweichend von der Regel im Oktober 2022 auszahlen. 

Kann die Auszahlung aus organisatorischen oder abrechnungstech-
nischen Gründen nicht mehr fristgerecht im September 2022 erfol-
gen, hat die Finanzverwaltung jedoch keine Bedenken, wenn die 
Auszahlung mit der Lohnabrechnung für einen späteren Abrech-
nungszeitraum des Jahres 2022 erfolgt. Spätestens bis zur Über-
mittlung der Lohnsteuerbescheinigung für den Arbeitnehmer muss 
die Auszahlung und Abrechnung jedoch erfolgt sein. 

An pauschal besteuerte Minijobber darf der Arbeitgeber die EPP 
außerdem erst dann auszahlen, wenn eine schriftliche Bestäti-
gung des Arbeitnehmers über das erste Arbeitsverhältnis vor-
liegt (siehe „Muster für die Bestätigung des ersten Arbeitsverhält-
nisses“). Diese Bestätigung ist zum Lohnkonto zu nehmen und auf-

zubewahren. Der Arbeitgeber 
ist nicht verpflichtet, die 
Richtigkeit der Bestätigung zu 
prüfen, sondern darf sich auf 
die Angaben seines Arbeit-
nehmers verlassen. 

Ob die Bestätigung bereits am 
Stichtag 1. September 2022 
vorliegen muss, hat die Fi-

nanzverwaltung nicht geregelt. Daher sollte auch eine Nachrei-
chung der Bestätigung möglich sein, beispielsweise weil der Ar-
beitnehmer vorübergehend erkrankt ist. Allerdings ist die Auszah-
lung erst nach Vorlage der Bestätigung möglich. 

Die EPP ist kein Arbeitslohn und damit auch keine beitragspflichti-
ge Einnahme in der Sozialversicherung. Daher wird die EPP auch 
nicht auf die 450 Euro-Grenze (ab Oktober 520 Euro-Grenze) für 
Minijobber oder den Mindesteigenbeitrag bei einer Riester-Rente 
angerechnet. Die vom Arbeitgeber ausgezahlte EPP unterliegt je-
doch als „sonstiger Bezug“ dem Lohnsteuerabzug. Bei der Berech-
nung der Vorsorgepauschale im Rahmen der Lohnsteuerberechnung 
ist sie allerdings nicht zu berücksichtigen, weil auf die EPP keine 
Sozialversicherungsbeiträge anfallen. 

Die Auszahlung der EPP muss der Arbeitgeber in der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung für 2022 durch den Großbuch-
staben E dokumentieren. Dem Finanzamt wird damit die Möglich-
keit gegeben, mögliche Doppelzahlungen zu erkennen. Bis zur Aus-
stellung der Lohnsteuerbescheinigung für 2022 sind noch Korrektu-
ren und nachträgliche Auszahlungen oder Rückforderungen der EPP 
möglich, z. B. weil dem Arbeitgeber nachträglich bekannt wird, 
dass sich zum Stichtag der Hauptarbeitgeber geändert hat. 

Für Minijobber, für die der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal 
erhoben hat, ist auch bei Auszahlung der EPP an den Arbeitnehmer 
keine Lohnsteuerbescheinigung auszustellen. Gibt der Arbeitneh-
mer eine Einkommensteuerklärung für 2022 ab, muss er selbst in 
der Einkommensteuererklärung angeben, dass er die EPP bereits 
vom Arbeitgeber erhalten hat.  

Refinanzierung der Auszahlung 
über die Lohnsteuervorauszahlung  

Zur Refinanzierung können die Arbeitge-
ber die an ihre Arbeitnehmer ausgezahlte 
EPP von der einbehaltenen Lohnsteuer 
entnehmen. Übersteigen die insgesamt zu 
gewährenden EPP die abzuführende Lohn-
steuer, wird dem Arbeitgeber der über-
steigende Betrag von dem Finanzamt er-
stattet, an das die Lohnsteuer abzuführen 
ist. Wann dies der Fall ist, hängt davon 
ab, ob die Lohnsteuer monatlich, quar-
talsweise oder jährlich gezahlt wird: 

 Monatszahler: Die EPP ist in der am 
12. September 2022 fälligen Lohnsteu-
eranmeldung für August anzugeben 
und im September an die Arbeitneh-
mer auszuzahlen. 

 Quartalszahler: Bei einer quartalswei-
sen Lohnsteueranmeldung erfolgt die 
Verrechnung der EPP mit der am 
10. Oktober 2022 fälligen Lohnsteuer-
anmeldung für das III. Quartal. Der Ar-
beitgeber darf entscheiden, ob er in 
Vorleistung geht und die Pauschale be-
reits im September auszahlt oder diese 
erst nach der Verrechnung mit dem Fi-
nanzamt im Oktober auszahlt. 

 Jahreszahler: Arbeitgeber, die nur 
jährlich die Lohnsteuer abführen, sind 
nicht zur EPP-Auszahlung verpflichtet. 
Falls der Arbeitgeber die Pauschale 
trotzdem auszahlt, ist die Verrechnung 
in der am 10. Januar 2023 fälligen Jah-
ressteueranmeldung vorgesehen. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe kann 
die Refinanzierung nicht verschoben wer-
den. Selbst im Falle einer späteren Aus-
zahlung bleibt für die Refinanzierung der 
EPP bei monatlich einzureichenden An-
meldungen der 12.  September 2022 als 
Stichtag maßgebend. Das Bundesfinanz-
ministerium hat bereits ein geändertes 
Formular für die Lohnsteueranmeldung 
2022 veröffentlicht, in das ein neues Feld 
mit der Kennzahl 35 für die EPP aufge-
nommen wurde. Dieses Feld darf nur in 
den Anmeldungszeiträumen August 2022, 
3. Quartal 2022 und in der Jahresanmel-
dung 2022 ausgefüllt werden. Bei einer 
späteren Änderung der EPP ist daher die 
entsprechende Anmeldung zu korrigieren.  

Die Auszahlung der EPP an die Arbeitneh-
mer ist eine Betriebsausgabe, die Refi-
nanzierung über die Lohnsteuer eine Be-
triebseinnahme. Im Ergebnis sind die Zah-
lungsvorgänge zur EPP beim Arbeitgeber 
ohne Gewinnauswirkung. Kosten für den 
mit der Auszahlung der EPP verbundenen 
Aufwand werden vom Finanzamt nicht er-
stattet. Diese sind aber als Betriebsaus-
gaben zu berücksichtigen. 
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Auszahlung an Selbstständige und Unternehmer 

Selbstständige, Gewerbetreibende und Land- und Forstwirte 
erhalten die EPP in der Regel durch eine Kürzung der Einkom-
mensteuer-Vorauszahlung für das III. Quartal 2022. 

Selbstständige, Gewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte er-
halten die EPP durch eine Kürzung der Einkommensteuer-
Vorauszahlung. Dazu wird die am 12. September 2022 fällige Vo-
rauszahlung für das dritte Quartal 2022 für jeden Anspruchsbe-
rechtigten um 300 Euro gekürzt (im Fall einer Zusammenveranla-
gung von Ehegatten, bei denen beide betriebliche Einkünfte haben, 
also um 600 Euro), sofern die Vorauszahlung auch Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit oder aus einem Gewerbebetrieb oder land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieb abdeckt. 

Wenn dem Finanzamt bekannt ist, dass gleichzeitig Einkünfte als 
Arbeitnehmer aus einer aktiven Beschäftigung erzielt werden, er-
folgt keine Kürzung, denn dann erfolgt die Auszahlung der EPP 
durch den Arbeitgeber. Sind aufgrund der Geringfügigkeit der qua-
lifizierenden Einkünfte oder eines verbleibenden Verlustvortrags 
aus den betrieblichen Einkünften bisher keine Vorauszahlungen 
festgesetzt worden, erfolgt 
ebenfalls keine Anpassung der 
Vorauszahlungen. Die Auszah-
lung erfolgt in diesen Fällen 
im Rahmen der Steuerveran-
lagung für 2022. 

Für Steuerzahler, deren Vo-
rauszahlung am 12. Septem-
ber 2022 weniger als 300 Euro 
beträgt, reduziert sich die Vorauszahlung auf 0 Euro. Eine Erstat-
tung des Restbetrags erfolgt bei der Anpassung der Vorauszahlung 
jedoch nicht. Auch eine Kürzung der Vorauszahlung für den 12. 
Dezember 2022 ist nicht vorgesehen. Erst im Rahmen der Steuer-
veranlagung für 2022 erhalten diese Steuerzahler dann einen even-
tuell verbleibenden Restbetrag. 

Bei der Kürzung der Vorauszahlung wird die EPP zunächst brutto 
ausgezahlt, also ohne anteiligen Steuerabzug. Weil die EPP aber 
steuerpflichtig ist, steht bei der Steuerveranlagung  2022 dann ei-
ne Nachzahlung bzw. reduzierte Steuererstattung an, weil die Vo-
rauszahlungen zunächst zu stark gekürzt worden sind und die nach 
dem individuellen Steuersatz fällige Steuer auf die EPP wieder ab-
geführt werden muss. 

Ob für die Herabsetzung ein neuer Vorauszahlungsbescheid ergeht, 
entscheidet jedes Bundesland selbst. Die meisten Bundesländer 
werden die Vorauszahlungen wohl im Rahmen einer Allgemeinver-
fügung anpassen, um Papier- und Portokosten zu sparen. Werden 
oder wurden bereits für das III. Quartal auf der Grundlage des al-
ten Vorauszahlungsbescheides Zahlungen ans Finanzamt geleistet, 
wird der überzahlte Betrag automatisch auf das Konto zurücker-
stattet, soweit keine weiteren Steuerrückstände bestehen. 

Der Fiskus weist außerdem darauf hin, dass die im Einkommen-
steuer-Vorauszahlungsverfahren berücksichtigte EPP vorläufigen 
Charakter hat. Erst bei der Einkommensteuerveranlagung wird die 
Anspruchsberechtigung überprüft. Besteht kein Anspruch, z. B. 
weil im Veranlagungszeitraum 2022 keine Einkünfte mehr aus den 
qualifizierenden Einkunftsarten erzielt worden sind, wird die EPP 
vom Finanzamt zurückgefordert.  

Muster für die Bestätigung des 
ersten Arbeitsverhältnisses 

Damit Minijobber die EPP vom Arbeitge-
ber ausgezahlt bekommen, müssen sie 
ihm zuerst schriftlich erklären, dass es 
sich um das erste Arbeitsverhältnis han-
delt. Eine bestimmte Form für diese Be-
stätigung ist nicht vorgeschrieben. Die Fi-
nanzverwaltung hat aber folgenden For-
mulierungsvorschlag gemacht: 

„Hiermit bestätige ich ……… (Arbeitneh-
mer), dass mein am 1. September 2022 
bestehendes Dienstverhältnis mit ……… 
(Arbeitgeber) mein erstes Dienstverhält-
nis (Haupt-Dienstverhältnis) ist. Mir ist 
bekannt, dass bei einer unrichtigen Anga-
be der Tatbestand einer Steuerstraftat 
oder -ordnungswidrigkeit vorliegen kann. 

Hinweis: Die Energiepreispauschale steht 
jeder anspruchsberechtigten Person nur 
einmal zu, auch wenn im Jahr 2022 meh-
rere Tätigkeiten ausübt werden. In den 
Fällen einer geringfügigen Beschäftigung 
(Minijob) darf der Arbeitgeber die Ener-
giepreispauschale nur dann an den Ar-
beitnehmer auszahlen, wenn es sich bei 
der Beschäftigung um das erste Dienst-
verhältnis (Haupt-Dienstverhältnis) han-
delt. Dadurch soll verhindert werden, 
dass die Energiepreispauschale an einen 
Arbeitnehmer mehrfach ausgezahlt wird. 

(Unterschrift des Arbeitnehmers)“ 

 

Liebhabereiregelung für Photo-
voltaikanlagen und die EPP 

Zu den gewerblichen Einkünften gehören 
auch Einkünfte aus der Einspeisevergü-
tung einer Photovoltaikanlage. Wer nicht 
bereits anderweitig die Anspruchsvoraus-
setzungen für die EPP erfüllt, qualifiziert 
sich daher möglicherweise durch den Be-
trieb der Photovoltaikanlage auf dem ei-
genen Dach. Das funktioniert aber nur 
dann, wenn die Photovoltaikanlage kein 
Liebhabereibetrieb ist, denn aus einem 
Liebhabereibetrieb fallen keine steuer-
pflichtigen Einkünfte an. Die Liebhaberei-
regelung der Finanzverwaltung für kleine 
Photovoltaikanlagen kann Rentner oder 
Pensionäre mit einer Photovoltaikanlage 
auf dem eigenen Dach somit den Anspruch 
auf die EPP kosten. Das gilt zumindest für 
Anlagen, die vor 2022 in Betrieb genom-
men wurden, denn für diese läuft die An-
tragsfrist auf die Liebhabereiregelung En-
de des Jahres aus, und damit gibt es kei-
ne Möglichkeit, den Antrag auf die Lieb-
habereiregelung erst nach Bestandskraft 
des Steuerbescheids für 2022 zu stellen. 
Für neuere Anlagen ist dagegen eine ent-
sprechende Gestaltung möglich. 

 


